
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser*innen, 

liebe Kolleg*innen, 

 

vor Ihnen liegt die September-Ausgabe des „NRW Infodienst Schuldnerberatung“ mit aktuellen Bei-

trägen aus dem Arbeitsfeld Schuldnerberatung.  

  

Die Artikel aller Ausgaben finden Sie über die Schlagwortsuche auf:  

http://fachberatung-schuldnerberatung-nrw.de/info-center/. 

 

----- 

 

Uns ereilte die Nachricht, dass Frank Bertsch, ein beeindruckender Förderer der Schuldnerberatung 

in Deutschland, gestorben ist. Seinem Andenken möchten wir mit einem Auszug aus dem Rundbrief 

des Sprechers der AG SBV und dem beiliegenden Nachruf von Dr. Dieter Korczak Raum geben. 

 

Ihr Redaktionsteam 

 

------ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

leider überliefere ich mit diesem Rundbrief eine sehr traurige Nachricht. Am 12. August ist im Alter 

von 83 Jahren Frank Bertsch verstorben. Im Mai hatten wir noch miteinander gesprochen… Frank 

Bertsch war als Referatsleiter im Familienministerium ein Mann mit Einfluss und großem Herz für die 

Schuldnerberatung. Er war ein unermesslich wichtiges Bindeglied zum Ministerium und war für die 

AG SBV eine Figur, die dazu beigetragen hat, dass unser Zusammenschluss sich etabliert und Gehör 

gefunden hat. Er war Begleiter und Förderer der AG SBV über seinen Ruhestand hinaus, man kann 

sagen bis zu seinem Tod. Mit tiefer Betroffenheit gedenken wir an einen guten Freund und Förderer 

unserer Arbeit. 

  

Mit diesen Gedanken schicke ich Euch herzliche Grüße aus Aachen und bleibt gesund! 

Euer Roman Schlag 

Sprecher der AG SBV 

 

 

  

 

 NRW  INFODIENST      S E P T E M B E R  2 0 2 0  
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Allgemeines 

 

Auswirkungen der Corona-Krise auf die Verschuldungsrate der Menschen in NRW 

Auf Anfrage der SPD hat die Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser dem Landtag NRW 

einen Bericht zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Verschuldung der Menschen in NRW 

vorgelegt. Die Corona-Krise habe massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. 

Dies führe für eine Vielzahl von Erwerbstätigen zu Gehaltseinbußen und somit steige im Verbraucher-

Alltag die Gefahr für die Betroffenen ihre Rechnungen nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zahlen 

zu können und Schulden anzuhäufen. Die Schuldnerberatungsstellen in NRW verzeichneten bereits 

eine steigende Zahl von Beratungsanfragen und erwarteten eine weitere Zunahme von Ratsuchenden.  

Der Bericht geht auf einzelne Veränderungen im Beratungsbedarf seit Beginn der Corona-Krise, auf 

den Fortbestand und Ausbau der Hilfe- und Beratungsinfrastruktur ein und würdigt die Anpassung 

der Beratungs- und Informationsangebote der Beratungsstellen, der Verbraucherzentrale NRW und 

der Fachberatung Schuldnerberatung an die Erfordernisse der Pandemie.  

Bericht der Landesregierung (MUNLV) vom 28.08.2020  

 

Arm, abgehängt, ausgegrenzt. Eine Untersuchung zu Mangellagen eines Lebens mit Hartz IV 

Die derzeit gewährten Leistungen in Hartz IV schützen nicht vor Armut, so das Ergebnis einer aktu-

ellen Studie der Forschungsstelle des Paritätischen Gesamtverbands. Die Analysen des Paritätischen 

zeigen, dass unter den Hartz-IV-beziehenden Haushalten materielle Unterversorgung weit verbreitet 

ist. Die typisierten Leistungen der Grundsicherung unterschritten regelmäßig die Armutsschwelle. Die 

Anpassung der Leistungen für die Erwachsenen kompensiere gerade einmal die Preisentwicklung. 

Dabei habe das Bundesverfassungsgericht vor Jahren gemahnt, dass die Ermittlung der Regelbedarfe 

die Grenzen des verfassungsrechtlich noch Zulässigen erreicht habe. Gleichwohl vermeide die Bun-

desregierung eine dringend notwendige deutliche Anpassung nach oben. 

Arm, abgehängt, ausgegrenzt. Eine Untersuchung zu Mangellagen eines Lebens mit Hartz IV  

 

„Du bist kein Versager, Corona ist einfach Pech.“ – Mit der Diakonie raus aus der Schuldenfalle 

Tätowieren ist nicht nur ihr Beruf, sondern ihre Leidenschaft. Ihr eigenes Studio beschreibt sie als ihr 

„Lebenselixier“. Als Kleinunternehmerin war es Estella Martin (33) seit Beginn ihrer Selbstständigkeit 

vor vier Jahren gewohnt, hart zu arbeiten, manchmal auch zu kämpfen. Dann kam Corona. Das Studio 

musste schließen, Einnahmen blieben aus, vieles ging schief. Nun geht Estella Martin in die Privatin-

solvenz. Zum 1. August musste sie ihr Studio aufgeben. Unterstützung suchte sie sich bei der Schuld-

nerberatung der Diakonie. Ein Erfahrungsbericht. www.diakonie.de/journal/du-bist-kein-versager  

 

Kinderarmut in Deutschland  

Seit Jahren ist Kinderarmut eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland. 

Eine neue Analyse der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass es im bundesweiten Durchschnitt keine 

grundlegende Verbesserung gab. Die Corona-Krise droht das Problem der Kinderarmut zu verschär-

fen. Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Das sind 2,8 Mio. Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren. Materielle Unterversorgung von Kindern lautet die vorliegende Studie, 

die ein Zwischenbericht zum Forschungsprojekt „Erwerbskonstellationen in Familien mit Schwerpunkt 

Aufstocker“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Auftrag der Bertelsmann 

Stiftung ist.  

Bertelsmann Stiftung, Materielle Unterversorgung von Kindern Filmbeitrag Tagesschau 

  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-3789.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/expertise-armutsfest-bedarfsgerecht_2020_web.pdf
https://www.diakonie.de/journal/du-bist-kein-versager-corona-ist-einfach-pech-mit-der-diakonie-raus-aus-der-schuldenfalle
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/294-2020_BST_IAB_Studie_Kinderarmut_2020_ID983.pdf
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-733467.html
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Zeit online kommentiert die Neuberechnung der Regelsätze für ALG-II- Bezieher*innen  

Die Regelsätze werden in einem Turnus von 5 Jahren überprüft und neuberechnet. Für den 

01.01.2021 sind nun die neuen Sätze ermittelt. Die Berechnung, die weiterhin viel zu geringe Sätze 

für Armutsbetroffene zugrunde legt, ist in einem Artikel der „Zeit Online“, mit gut verständlichen 

Beispielen hinterlegt, kritisch dargestellt. Im Thomé Newsletter 32/2020 vom 13.09.2020 sind wei-

tere Informationen zu den neuen Regelsätzen zu finden. 

1,67 Euro für einen Kühlschrank, Zeit Online vom 30.07.2020 

 

Petition „Für die Würde unserer Städte“ 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege NRW gehört zu den Erstunterzeichnern der 

Petition „Für die Würde unserer Städte“. Das breite Aktionsbündnis richtet sich an die Landespolitik. 

Im Kern fordert das Aktionsbündnis handlungsfähige Kommunen und gleichwertige Lebensverhält-

nisse. Das Bündnis kritisiert die soziale Lage in Städten, die eine geringe Wirtschafts- und Steuerkraft 

haben und deren Schuldenlast so hoch ist, dass die finanziellen Mittel fehlen, um ihre Lage aus eige-

ner Kraft zu verbessern. Im Wesentlichen spricht sich das Bündnis für Investitionen in eine klima-

freundliche Infrastruktur und Mobilität, eine moderne Bildungsinfrastruktur, ein zeitgemäßes Kultur-

angebot, die Schaffung von zukunftsweisenden Digitalisierungsangeboten, den Erhalt der öffentli-

chen Infrastruktur und eine Verbesserung der sozialen Lage durch gezielte Unterstützungsleistungen 

für Familien, barrierefreie Zugänge und vergleichbare Steuersätze aus. 

Die Landespolitik wird aufgefordert, die Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten. 

Neben auskömmlichen Mitteln für anstehende Aufgaben, sollen die Kommunen bei den sozialen Leis-

tungen entlastet werden. Gleichzeitig fordert das Bündnis einen Schuldenschnitt für Altschulden der 

Kommunen. Außerdem bedarf es der Förderung kommunaler Investitionen durch Bund und Land vor 

allem in den Bereichen Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung. Infos: change.org/Aktionsbündnis 

Pressemitteilung FW NRW vom 27.08.2020  

 

Bundesministerium für Gesundheit startet Gesundheitsportal 

Zum 01.09.2020 ist das digitale Gesundheitsportal gestartet. Im Zentrum stehen Informationen zu 

fast 200 Krankheitsbildern mit deren Symptomen, Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Das Portal 

informiert dazu über Aspekte eines gesunden Lebens (zum Beispiel Ernährungsthemen), zur Pflege 

(zum Beispiel Informationen zu Pflegeleistungen), digitale Gesundheitsangebote und eine Auswahl an 

wichtigen Service-Themen (zum Beispiel Informationen zu Patientenrechten). Das Portal richtet sich 

an Ratsuchende ebenso wie Menschen in Gesundheitsberufen. www.gesund.bund.de  

 

 

Für die Praxis 

 

Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahren auf der Zielgeraden? 

Die Bundesregierung hat ihren Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbe-

freiungsverfahrens auf den parlamentarischen Weg gebracht. Am 09.09.20 hat sich der Deutsche 

Bundestag in erster Lesung mit dem Entwurf beschäftigt und ihn an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Dort wird bereits eine Sachverständigenanhörung vorbereitet, die am 30.09.20 stattfinden soll. 

Der Bundesrat wird sich in seiner Sitzung am 18.09.20 ebenfalls mit dem Gesetzentwurf befassen.  

Der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik haben hierzu Emp-

fehlungen für eine Stellungnahme des Bundesrats formuliert. 

Die AG SBV hat zum Gesetzentwurf eine Stellungnahme erstellt und konkrete Änderungsvorschläge 

formuliert. 

http://xvh80.mjt.lu/nl2/xvh80/xzt0.html?m=AMAAAH8uUIYAAAABMDAAAASblWEAAAAAae0AAEowABM5iABfXkAiRQPAV0urQpKuWmEhSMeuzAATKuk&b=c1af34be&e=02028870&x=ZOtvEB3nHalL5JfXk5_7ATp66Pbygv24E6j_7ZrJTiU
https://www.zeit.de/2020/32/hartz-iv-satz-anpassung-grundsicherung-existenzminimum/komplettansicht
https://www.change.org/Aktionsbündnis
https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/presse/ansicht/detail/news/detail/News/freie-wohlfahrtspflege-unterstuetzt-petition-fuer-die-wuerde-unserer-staedte/cache/no_cache/
http://www.gesund.bund.de/
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Auch wenn eine abschließende Verabschiedung der neuen Regelungen vor dem 01.10.20 damit nicht 

möglich sein dürfte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer späteren Verabschiedung ein 

Inkrafttreten der neuen Regelungen zum 01.10.20 beschlossen werden könnte. Für die Beratungs-

praxis bedeutet dies, dass für eine Insolvenzantragstellung das Gesetzgebungsverfahren im Auge 

behalten werden sollte. 

Stellungnahme der AGSBV zum Regierungsentwurf 

Gesetzentwurf zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahren 19/21981 

Empfehlungen der Bundesratsausschüsse 439/1/20 

 

Corona: Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 25.08.2020  

Zur weiteren Begrenzung der gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der SARS-CoV2-

Pandemie in Deutschland hat die Koalition folgende befristete Corona-bedingte Maßnahmen be-

schlossen. Hier sind die für die Schuldnerberatung wesentlichen Regelungen: 

 Das Kurzarbeitergeld wird mit bestimmten Maßgaben für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 Kurz-

arbeit eingeführt haben, auf bis zu 24 Monate, längstens bis zum 31.12.2021, verlängert. Die 

Sonderregelungen über den erleichterten Zugang und zur Höhe des Kurzarbeitergeldes gilt bis 

zum 31.12.2021 fort. Von den bestehenden befristeten Hinzuverdienstmöglichkeiten wird die 

Regelung, dass geringfügig entlohnte Beschäftigungen (Minijobs bis 450 Euro) generell anrech-

nungsfrei sind, bis 31.12.2021 verlängert. 

 Die Laufzeit des Überbrückungshilfen-Programms für kleine und mittelständische Betriebe wird 

bis zum 31.12.2020 verlängert. 

 Der erleichterte Zugang in die Grundsicherungssysteme wird bis zum 31. Dezember 2020 ver-

längert. Dabei soll der Zugang insbesondere von Künstler*innen, Soloselbstständigen und Klein-

unternehmer*innen durch eine „geeignete Ausgestaltung des Schonvermögens deutlich verbes-

sert“ werden. Der Anspruch auf Kinderkrankengeld wird ausgeweitet. 

Zu diesen beiden Punkten liegen bereits ein Gesetzentwurf und ein Verordnungsentwurf vor. Da-

nach regelt ein neuer Absatz 6a in § 20 Bundeskindergeldgesetz (BKGG), dass bei Anträgen, die 

in der Zeit vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 eingehen, Vermögen nach § 12 des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch nicht berücksichtigt wird, wenn es nicht erheblich ist (Entwurf eines Kranken-

hauszukunftsgesetzes vom 08.09.2020, Artikel 12, 19/22126). Und mittels Verordnung wird der 

vereinfachte Zugang zur Grundsicherung und die Mittagsverpflegung bei pandemiebedinger 

Schließung von Einrichtungen weiter bis Jahresende gewährleistet (BMAS vom 09.09.2020). 

 Die Regelung über die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für den Insolvenzantragsgrund 

der Überschuldung wird bis zum 31.12.2020 weiterhin ausgesetzt. Zu diesem Punkt liegt eben-

falls bereits ein entsprechender Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen vor (Entwurf eines Ge-

setzes zur Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes, 19/22178). 

Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 25.08.2020 (TOP 2)  

 

Kinderbonus  

Im September wird die erste Zahlung des Kinderbonus in Höhe von 200 Euro ausgezahlt, im Oktober 

folgt die zweite Zahlung von 100 Euro. Er wird neben dem Kindergeld als eigene Zahlung überwiesen. 

Die Auszahlungstermine richten sich nach der Endziffer der Kindergeldnummer. Nähere Informatio-

nen erhalten Sie auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit. Das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat Fragen und Antworten zum Kinderbonus auf seiner Home-

page eingestellt. Unter Punkt 12 ist der Hinweis auf die Unpfändbarkeit der Zahlung, mit Ausnahme 

der Pfändung gesetzlicher Unterhaltsansprüche, zu finden. Sollten Kreditinstitute die Zahlungen nicht 

automatisch pfändungsfrei berücksichtigen, kann der Kinderbonus über das Ausstellen einer erhöh-

ten P-Konto Bescheinigung (unter dem Punkt, andere Geldleistung(en) für Kinder, § 850k Abs. 2 Nr. 

https://www.agsbv.de/2020/08/stellungnahme-zum-regierungsentwurf-eines-gesetzes-zur-weiteren-verkuerzung-des-restschuldbefreiungsverfahrens/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/219/1921981.pdf
https://www.bundesrat.de/drs.html?id=439-1-20
https://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__20.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922126.pdf
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/vereinfachter-zugang-zur-grundsicherung-wird-verlaengert.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922178.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20200825_Koalitionsausschuss.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderbonus
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3 ZPO) vor Pfändungen geschützt werden. Der Kinderbonus wird nicht auf Grundsicherungs- und 

UVG-Leistungen angerechnet (siehe den Beitrag aus NRW Infodienst Schuldnerberatung Juni 2020).  

Fragen und Antworten zum Kinderbonus 

 

Inanspruchnahme des Notfall-Kinderzuschlags (KIZ) 

Die Bundesagentur für Arbeit teilt mit, dass die Akzeptanz für den Kinderzuschlag mit Inkrafttreten 

des Notfall-Kinderzuschlags zum 01.04.2020 wesentlich besser angenommen wird. Für den Notfall-

KiZ bestehen deutliche Verfahrens-/Zugangserleichterungen. Noch im Januar 2020 erhielten rd. 

300.000 Berechtigte eine Förderung. Mit Stand Juli 2020 erhalten 941.943 Kinder diesen Zuschlag. 

Das ist eine Steigerung seit Jahresanfang um knapp 214,9%. arbeitsagentur.de  

 

Broschüre bündelt Familienleistungen  

Das 60- seitige Checkheft bietet einen schnellen Überblick zu den staatlichen Unterstützungsleis-

tungen für Familien. Übersichtlich und verständlich erklärt die Broschüre Leistungen für Familien. 

Checkheft-Starke-Familien 

 

EU-Umfrage zu Verfügbarkeit und Qualität von Schuldnerberatung in den Mitgliedstaaten 

Auf EU-Ebene wird aktuell eine Umfrage zu Verfügbarkeit und Qualität von Schuldenberatungsdiens-

ten in den Mitgliedsstaaten durchgeführt. Ziel ist es, Maßnahmen zur Erweiterung der Verfügbarkeit 

und zur Verbesserung der Qualität von Schuldenberatungsdiensten für europäische Haushalte zu 

identifizieren  (siehe: https://etendering.ted.europa.eu/).  

Die Maßnahmen zur Erweiterung der Verfügbarkeit von Schuldenberatung korrespondieren mit dem 

Ziel der AG SBV, ein Recht auf Schuldnerberatung gesetzlich zu verankern.  

Bitte beteiligen Sie sich an der Umfrage. Die Umfrage ist auf Deutsch und dauert ca. 30 Minuten:  

EU-Umfrage zu Verfügbarkeit und Qualität von Schuldnerberatung in den Mitgliedstaaten 

 

InkassoWatch: Zahlungsaufforderungen trotz Insolvenzverfahren oder Vergleichserfüllung 

Zunehmend stellt der AK InkassoWatch fest, dass Schuldner*innen Zahlungsaufforderungen erhalten 

obwohl sie sich im Insolvenzverfahren befinden, die Restschuldbefreiung erteilt wurde, sie einen ge-

troffenen Vergleich vereinbarungsgemäß erfüllen oder einen Vergleich vereinbarungsgemäß erfüllt 

haben. Der AK InkassoWatch ruft dazu auf, Fälle zu dokumentieren und dem AK zur Verfügung zu 

stellen. Aufruf zur Falldokumentation Fragebogen 

 

Corona-Krise: Wie kann die Schuldner- und Insolvenzberatung gestärkt werden? 

Infolge der Corona-Pandemie wird es vermutlich einen deutlich gesteigerten Bedarf an Schuldner- 

und Insolvenzberatung geben. Ines Moers, Geschäftsführerin der BAG SB, fordert in ihrem Beitrag in 

der Reihe „WISO direkt“ der Friedrich-Ebert-Stiftung „Private Verschuldung in der Corona-Krise - Wie 

kann die Schuldner- und Insolvenzberatung gestärkt werden?“ u.a. klare Zuständigkeitsregelungen 

auf Bundesebene, einheitliche und überprüfbare Ausbildungs- und Qualitätsstandards, eine ange-

messene finanzielle Beteiligung der Gläubiger*innen sowie umfassende Forschungen zu den Ursa-

chen und Wirkzusammenhängen von Überschuldung. WISO direkt 12/20 

 

Digitalisierung in der Schuldnerberatung: Wo stehen wir?  

Im iff-Überschuldungsradar 2020/20 beleuchtet Dr. Sally Peters das Thema der Digitalisierung in der 

Schuldnerberatung aus der Perspektive der Sozialen Arbeit und gibt einen Einblick in den derzeitigen 

Stand von Praxis und Forschung. Die Beschäftigung mit dem Thema sei notwendig und zukunftswei-

send und sollte daher Gegenstand in Studium, Fortbildung, Praxis und Forschung sein. Stattdessen 

sei die Beschäftigung mit den Potenzialen der Digitalisierung im Feld der Schuldnerberatung derzeit 

https://www.fbsb-nrw.de/2020/06/kinderbonus-fuer-kindergeldberechtigte-kinder-vereinfachter-zugang-in-die-grundsicherung/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung/faq-kinderbonus
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz
https://www.bmfsfj.de/blob/136894/65cdfc2836aad0755d8253f8f17ca839/checkheft-starke-familien-gesetz-data.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?locale=de&cftId=5571&
https://www.surveygizmo.eu/s3/90255295/Provision-of-actions-to-extend-the-availability-and-improve-the-quality-of-debt-advice-services-for-European-households
http://inkassowatch.org/dritte-ernte-zahlungsaufforderungen-trotz-insolvenzverfahren-oder-vergleichserfuellung-aufruf-faelle-zu-dokumentieren/
http://inkassowatch.org/wp-content/uploads/2020/08/Fragebogen_3.Ernte_3.0.pdf
https://www.fes.de/abteilung-wirtschafts-und-sozialpolitik/wiso-direkt
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kaum vorhanden bzw. nur äußerst zurückhaltend. Das überrasche angesichts der Tatsache, dass Di-

gitalisierung auch die Zukunftsfähigkeit von sozialen Einrichtungen sichert. 

iff-Überschuldungsradar 2020/20  

 

Stellenausschreibung Schuldnerberatung der Grafschafter Diakonie gGmbH – DW KK Moers 

Die Grafschafter Diakonie gGmbH – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers sucht zum 01.11.2020 für 

die Schuldnerberatung am Standort Moers eine/n Berater/ Beraterin in Teilzeit. Die Arbeitszeit beträgt 

19,5 Stunden wöchentlich. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 30.09.2020 per E-

Mail an bewerbung@grafschafter-diakonie.de 

Stellenausschreibung Grafschafter Diakonie gGmbH 

 

Gerichtsentscheidungen 

 

BFH: Corona-Soforthilfe ist unpfändbar 

Bei der Corona-Soforthilfe handelt es sich aufgrund ihrer Zweckbindung um eine nach § 851 Abs. 1 

ZPO i.V.m. § 399 Alternative 1 BGB regelmäßig nicht pfändbare Forderung. (Leitsatz des Gerichts) 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) ist wie zuvor das FG Münster der Meinung, dass die Corona-Soforthilfe 

zweckgebunden gewährt wurde und daher als nicht übertragbare Forderung nach § 851 Abs. 1 ZPO 

unpfändbar ist.  

„Zu den nur im Rahmen ihrer Zweckbindung pfändbaren Forderungen können auch staatliche Sub-

ventionszahlungen gehören“ (Rn. 25). Die Corona-Soforthilfe diene der Abmilderung der finanziellen 

Notlagen des Selbständigen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (Rn. 27). Die Mittel seien 

zur Finanzierung von Verbindlichkeiten für „fortlaufende erwerbsmäßige Sach- und Finanzausgaben“ 

vorgesehen, wobei die Entscheidung darüber, welche Ausgaben damit getätigt werden und in welcher 

Reihenfolge damit Forderungen erfüllt werden, allein dem Empfänger der Soforthilfe obliege (Rn. 27). 

Die Corona-Soforthilfe habe aber nicht den Zweck, Gläubigeransprüche zu befriedigen (Rn. 27).  

Die Soforthilfe sei auch nach ihrer Überweisung auf das Bankkonto gemäß § 851 Abs. 1 ZPO „im 

Hinblick auf ihre Zweckbindung nicht pfändbar“ (Rn. 31). 

BFH, Beschluss vom 09.07.2020 - VII S 23/20  

 

BSG: Zum Anspruch auf ALG II nach Verwendung einer Steuererstattung zur Schuldentilgung  

Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II dürfen nicht unter das lebensnotwendige Existenzminimum 

fallen, wenn sie eine Einkommensteuererstattung zum Ausgleich eines überzogenen Girokontos ver-

wenden. (Leitsatz der Redaktion) 

 

Sachverhalt: Der Schuldner bezieht Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II. Auf sein mit mehr 

als 2.700 Euro überzogenes Girokonto wird eine Einkommenssteuererstattung in Höhe von rund 

2.382 Euro überwiesen. Bei der anschließenden Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts wurde die Steuererstattung für sechs Monate in Höhe von 367,15 Euro monatlich 

(397,15 Euro abzüglich 30 Euro Versicherungspauschale) bedarfsmindernd berücksichtigt (vgl. § 11 

Abs. 3 Satz 4 SGB II).   

 

Urteilsgründe: Das BSG hält diese Praxis des Jobcenters für rechtswidrig, weil durch die Anrechnung 

der Steuererstattung die gewährten Leistungen nicht mehr bedarfsdeckend seien.  

Soweit die einmalige Einnahme zur Tilgung von Schulden "verbraucht" worden sei, stehe das Geld 

nicht mehr als "bereite Mittel" zur Verfügung. Denn nach den vom BSG entwickelten Grundsätzen 

könne eine einmalige Einnahme nicht als Einkommen berücksichtigt werden, soweit sie bereits zu 

https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2020/08/Ueberschuldungsradar20_August20_Peters.pdf
mailto:bewerbung@grafschafter-diakonie.de
https://www.grafschafter-diakonie.de/stellenausschreibungen-details/schuldnerberatung-beraterin-m-w-d-am-standort-moers.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__851.html
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050168/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11.html
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anderen Zwecken als zur Bestreitung einer aktuellen Notlage verwendet wurde und daher nicht mehr 

geeignet ist, den konkreten Bedarf im jeweiligen Monat zu decken (Rn. 28). Das sei der Fall, wenn 

eine einmalige Einnahme auf ein überzogenes Konto eingehe. Aus der Kontokorrentabrede folge re-

gelmäßig das Recht der Bank, bei einem debitorischen Girokonto - wie vorliegend bei Eingang der 

Einkommenssteuererstattung - den Sollsaldo zu verringern (Rn. 29).  

Es bestehe keine Obliegenheit, sich durch eine erneute Inanspruchnahme des Dispositionskredits 

oder durch ein sonstiges Darlehen bereite Mittel für den Lebensunterhalt zu verschaffen (Rn. 30ff.). 

Zwar laufe ein „abweichendes Ausgabeverhalten“ (hier den Einsatz der gesamten Einnahmen zur 

Schuldentilgung) „dem Grundsatz der Eigenverantwortung vor Inanspruchnahme der Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts zuwider“ (Rn.31).  

Konsequenzen für den Anspruch der Berechtigten auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

habe dies nach neuer Rechtslage aber nur nach Maßgabe des § 24 Abs. 4 Satz 2 SGB II. Danach 

könnten existenzsichernde Leistungen als rückzahlbares Darlehen erbracht werden, soweit Leis-

tungsberechtigte einmalige, grundsätzlich anrechenbare Einnahmen vorzeitig verbraucht haben. 

„Durch die veränderte Form der Leistungserbringung (Darlehen statt Zuschuss) kann unter anderem 

einer Schuldentilgung mit den gleichwohl vom Jobcenter zu erbringenden existenzsichernden Mitteln 

entgegengetreten werden“ (Rn. 31). 

 

Anmerkung: Die Entscheidung erging zur alten Rechtslage, die vom BSG zitierten Grundsätze der 

„bereiten Mittel“ gelten aber nach wie vor. Die Regelung des § 24 Abs. 4 Satz 2 SGB II gibt es erst seit 

Januar 2017. Eine darlehensweise Leistungsgewährung sah das Gesetz zuvor nicht vor. Nach heutiger 

Rechtslage müssten die Grundsicherungsleistungen also im Ergebnis zwar ebenfalls ungekürzt ge-

währt werden. Sie müssten aber nicht als Zuschuss, sondern sie dürften als Darlehen erbracht werden.  

BSG, Urteil vom 24.06.2020 - B 4 AS 9/20 R  

 

BGH: Kindergeld kein Einkommen des Kindes 

Das Kindergeld stellt kein Einkommen im Sinne des § 850c Abs. 4 ZPO dar. Das gilt auch dann, wenn 

das Kind erste unterhaltsberechtigte Person im Sinne des § 850c Abs. 1 Satz 2 ZPO ist. 

Das Insolvenzgericht als besonderes Vollstreckungsgericht kann im Rahmen der Berechnung des Le-

bensbedarfs der unterhaltsberechtigten Person zusätzliche Bedarfe, insbesondere den für Unterkunft 

und Heizung, berücksichtigen. 

Der Besserungszuschlag ist allein aus dem sozialhilferechtlichen Regelbedarf zu berechnen. 

(Leitsätze des Gerichts) 

Diese wichtige Entscheidung wird erläutert im InsO-Newsletter RA Henning 8/20. 

BGH, Beschluss vom 09.07.2020 - IX ZB 38/19  

 

BGH: Zur Pfändbarkeit von Schmerzensgeldansprüchen 

Der Anspruch auf Entschädigung wegen eines immateriellen Schadens nach einem Verstoß gegen das 

Benachteiligungsverbot kann abgetreten und gepfändet werden. Er fällt daher in die Insolvenzmasse. 

(Leitsatz des Gerichts) 

 

In diesem Fall hatte der BGH über die Pfändbarkeit eines Entschädigungsanspruchs nach dem Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu entscheiden. Der BGH geht in seiner Entscheidung aus-

führlich auf die Frage der Pfändbarkeit von Schmerzensgeldansprüchen ein. Es sei „allgemein aner-

kannt“, dass Schmerzensgeldansprüche pfändbar seien und daher auch in die Insolvenzmasse fallen 

könnten (Rn. 14). Ob aber Ansprüche wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts übertragen und 

gepfändet werden könnten, sei höchstrichterlich noch nicht entschieden (Rn. 9).  

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/2020_06_24_B_04_AS_09_20_R.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850c.html
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1b43f3cb37558a52b82311f3eb162aa4&nr=108726&pos=0&anz=1
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Zur Unterscheidung des BGH zwischen pfändbaren und unpfändbaren Schmerzensgeldansprüchen 

siehe InsO-Newsletter RA Henning 7/80. 

BGH, Beschluss vom 18.06.2020 - IX ZB 11/19  

 

BGH: Zur Versagung einer Restschuldbefreiung nach § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO 

In diesem Fall hatte der Schuldner Ansprüche aus fünf Lebensversicherungen mit einem Rückkaufs-

wert von über 64.000 Euro im Verfahren nicht vollständig angegeben. Der Schuldner war Versiche-

rungsnehmer. Er habe aber den Überblick verloren und insbesondere nicht gewusst, dass einzelne 

Versicherungen, die zugunsten seiner Angehörigen abgeschlossen waren, zu seinem Vermögen ge-

hörten.  

Der BGH nimmt ohne weiteres an, dass der objektive Tatbestand des Versagungsgrundes aus § 290 

Absatz 1 Nr. 5 InsO erfüllt sei. Eine Beeinträchtigung der Gläubigerbefriedigung sei dabei nicht ge-

fordert (Rn. 9 ff.). In subjektiver Hinsicht sei dem Schuldner grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Das 

begründet der BGH näher aus den Umständen des konkreten Falls (Rn. 12 ff.). 

BGH, Beschluss vom 16.07.2020 - IX ZB 77/18 

 

 BFH: Keine coronabedingte Aufhebung von vor dem 19.03.2020 erfolgten Vollstreckungen 

Zur Vermeidung unbilliger Härten gewährt die Finanzverwaltung Steuerpflichtigen, die von den Folgen 

der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, verschiedene steuerliche Erleichterungen. Unter an-

derem soll unter bestimmten Voraussetzungen bis zum Ende des Jahres 2020 von Vollstreckungs-

maßnahmen abgesehen werden, wie das Bundesministerium der Finanzen (BMF) in seinem Schreiben 

vom 19.03.2020 festgelegt hat. Diese Verwaltungsanweisung erfasst allerdings nicht bereits vor dem 

19.03.2020 ergriffene Vollstreckungsmaßnahmen der Finanzbehörden. Das hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) mit Beschluss vom 30.07.2020 (VII B 73/20) in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren ent-

schieden. (Siehe zu den steuerlichen Erleichterungen: www.fbsb-nrw.de/2020/04/.) 

Pressemitteilung des BFH vom 03.09.2020  

 

SG Köln: Bedarf für Laptop und Drucker  

Das SG Köln hat mit Urteil vom 11. August 2020  - nach seinen  Eilbeschlüssen im Juni - einen Bedarf 

für einen Laptop und Drucker im Rahmen des § 21 Abs. 6 SGB II auf Zuschussbasis anerkannt.  

Quelle: Thomé-Newsletter 30/2020 vom 01.09.2020 

SG Köln, Urteil vom 11.08.2020 - S 15 AS 456/19  

 

 

Prävention 

 

Präventionsarbeit während und nach der Coronakrise 

Das Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz e.V. traf sich mit Mitgliederverbänden und Mitgliedern 

zum Online-Austausch, um Erfahrungen krisenbedingter Auswirkungen auf die Präventionsarbeit zu 

diskutieren. Die Teilnehmenden tauschten sich u.a. über die Präventionsarbeit in den Schulen und 

über neue Zielgruppen aus, wie beispielsweise Soloselbstständige aus den Branchen Kultur und Gast-

ronomie. Pressemitteilung pnfk 

 

2. Netzwerktreffen Finanzkompetenz NRW am 22.09.2020 in Düsseldorf 

Die Stärkung von Finanzkompetenz und Verbraucherbildung ist gerade in diesen Zeiten, in denen bei 

vielen Menschen das verfügbare Einkommen knapper wird, ein wichtiges Thema. Auch erfreuen sich 

digitale und virtuelle Lern- und Austauschformate immer größerer Beliebtheit. Auf dem Netzwerk-

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&sid=3719b2fc7b08c58a258293ee80e34c42
https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__290.html
https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__290.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=109029&pos=0&anz=1
https://www.fbsb-nrw.de/2020/04/steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-der-corona-pandemie/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/keine-coronabedingte-aufhebung-von-bereits-vor-dem-19032020-erfolgten-vollstreckungsmassnahmen/
https://www.fbsb-nrw.de/2020/07/laptop-und-drucker-als-pandemiebedingten-mehrbedarf-nach-%c2%a7-21-abs-6-sgb-ii/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=213433
https://pnfk.de/wp-content/uploads/2020/07/PM-20-07-20.pdf
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treffen wird erstmals das elektronische Schulbuch zur Finanzbildung als digitale Lösung zur Vermitt-

lung von Finanzkompetenz präsentiert. Im Impulsvortrag zu „Fake Shops“ werden Lösungswege auf-

gezeigt, wie (finanzielle) Fallen im Internet erkannt und vermieden werden können. Außerdem geht 

es um Fortbildungsangebote für Lehrkräfte sowie MultiplikatorInnen und Lehramtsstudierende. Als 

weiteres Projekt stellt die Verbraucherzentrale NRW eine Smartphone-Rallye mit dem Titel „Laura und 

ihre vielen Fragen“ als digitales Instrument zur Stärkung der Finanzkompetenz vor. Nicht zuletzt steht 

im September auch die Wahl der neuen Sprecher des Netzwerk Finanzkompetenz an.  

Netzwerk Finanzkompetenz NRW 

 

SCHUFA fördert lokale Projekte zur Finanzbildung 

Unter dem Dach „3 für mehr Finanzbildung“ will die SCHUFA die Menschen in Deutschland unterstüt-

zen, die von den Auswirkungen der Pandemie – etwa aufgrund der Schließung von Bildungs- und 

Hilfseinrichtungen – besonders betroffen sind. Eines dieser Programme ist „W2 Lokal“, mit dem die 

SCHUFA-Bildungsinitiative „WirtschaftsWerkstatt“ (www.wirtschaftswerkstatt.de) soziale Projekte un-

terstützt, die in ihrer Region oder ihrem Stadtteil Finanzbildung anbieten. Gefördert wird mit einer 

einmaligen Spende in Höhe von 2.500 EUR, einem Online-Coaching sowie der Bereitstellung von Un-

terrichtsmaterialien und einem W2 Finanz-ABC (Spiel). 

Bis zum 30. September 2020 können sich soziale Projekte/Einrichtungen, für eine oben genannte 

Förderung bewerben. Die Details zu den Programmen sind auf der Projekt-Webseite ausführlich dar-

gestellt. Wirtschaftswerkstatt 

 

 

Veranstaltungen 

 

Wir haben nun wieder die Veranstaltungen in unserem Newsletter aufgenommen. Im Einzel-

fall bitten wir immer die Veranstalter zu kontaktieren, inwieweit die Terminankündigung 

weiterhin Bestand hat. 

 

Letzte Plätze: Schuldnerberatung und Menschen mit psychischen Störungsbildern  

Im Beratungsprozess werden Schuldnerberater*innen oft mit scheinbar unangemessenen Verhaltens-

weisen der Klienten konfrontiert. Es werden Termine nicht wahrgenommen, Vereinbarungen gebro-

chen oder die Reaktion ist sehr emotional. Dies stellt Schuldnerberater*innen vor besondere Heraus-

forderungen und wirft die Frage auf, inwiefern dieses Verhalten Ausdruck einer psychischen Störung 

sein könnte. Und wie sieht dann ein professioneller Umgang damit aus? 

Das Seminar bietet einen kurzen Überblick über psychische Störungsbilder und vertieft die für die 

Teilnehmer*innen besonderes interessanten Themen. Die psychischen Störungsbilder werden zu ih-

rer Auswirkung auf den helfenden Kontakt beleuchtet und mögliche Handlungsalternativen zur Ge-

staltung des professionellen und achtsamen Umganges im Beratungsprozess erarbeitet. Sie bekom-

men Ideen für einen sicheren Umgang mit psychisch belasteten Klientel sowie Anregungen für die 

eigene Psychohygiene. 

Termin:   29.09.2020 

Ort:    Dortmund  

Kosten:  110,00 Euro 

Veranstalter:  AWO Bezirksverband Westliches Westfalen e.V. 

Information und Anmeldung  

  

https://www.netzwerk-finanzkompetenz.nrw.de/
http://www.wirtschaftswerkstatt.de/
https://www.wirtschaftswerkstatt.de/3fuermehr
https://www.fortbildung-schuldnerberatung-nrw.de/veranstaltungen/schuldnerberatung-und-menschen-mit-psychischen-stoerungsbildern-ein-besonderes-spannungsfeld/
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BAGFW-Workshop „Online-Beratung“ am 02.10.2020 

Im Rahmen dieses Online- Workshops wird das Thema Online-Beratung, am Beispiel des Blended 

Counseling des Deutschen Caritasverbands, diskutiert werden. Es sollen die damit verbundenen 

Chancen wie auch Herausforderungen sowie bisherige Erfahrungen und mögliche Zukunftsperspek-

tiven der Online-Beratung aufgezeigt werden. Da der Quellcode der Beratungsplattform nun als O-

pensource-Software auf Github zur Verfügung gestellt wurde, ist es daher auch für andere Verbände 

interessant. 

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 28.09.2020 möglich. 

Information und Anmeldung  

 

Immobiliarvollstreckung 

Fragen zur Immobiliarvollstreckung spielen in der Beratung von überschuldeten Immobilieneigentü-

mern eine große Rolle. Das Grundlagenseminar führt in die wichtigsten Gebiete der Immobiliarvoll-

streckung ein und vermittelt die für die Schuldnerberatung relevanten Grundkenntnisse. 

Die Inhalte werden anhand von typischen Fallbeispielen veranschaulicht und praxisnah vermittelt. Im 

Einzelnen umfasst das Seminar Themen, wie Zwangsversteigerung, Teilungsversteigerung und 

Zwangsverwaltung. Aber auch die Insolvenzverwalterversteigerung und Zwangssicherungshypothek 

werden vorgestellt 

Termin:   04.11.2020 

Ort:    Bielefeld 

Kosten:  125,- Euro;  

Veranstalter:  AWO Bezirksverband Ostwestfalen- Lippe e.V. 

Information und Anmeldung  

 

Das Pfändungsschutz- und das Basiskonto in der Schuldner- und Insolvenzberatung 

Das Pfändungsschutz- wie auch das Basiskonto spielen in vielen Fallkonstellationen im Rahmen der 

Beratung überschuldeter Verbraucher*innen eine Rolle. Wird ein Konto gepfändet, ist das Einkommen 

gefährdet, sofern keine fristgemäße Umwandlung in ein Pfändungsschutzkonto erfolgt und ggfls. 

unterhaltsberechtigte Personen mittels einer P-Konto-Bescheinigung oder eines gerichtlichen Be-

schlusses berücksichtigt werden. Nur, wenn auf diese Weise der Freibetrag somit erhöht werden kann, 

ist das Einkommen auf dem P-Konto gesichert.  

Im Beratungsalltag müssen Berater*innen, die P-Konto-Bescheinigungen ausstellen, wissen, welche 

Beträge freigegeben werden können und welche unterhaltsberechtigten Personen bescheinigt werden 

dürfen. Die Veranstaltung liefert eine Einführung in die rechtlichen Grundlagen des P-Kontos und 

stellt die Funktionsweise des P-Kontos wie Freibeträge und Leistungsumfang vor. Grundlagen zur P-

Konto-Bescheinigung werden vermittelt. Die Teilnehmer*innen erhalten Informationen zum Vollstre-

ckungsschutz durch das Vollstreckungsgericht und zum P-Konto in der Insolvenz. Die rechtlichen 

Grundlagen des Basiskontos werden vorgestellt, sowie die Funktionsweise des Basiskontos wie Frei-

beträge und Leistungsumfang 

Termin:   10.11.2020 

Ort:    Essen, ggf. online 

Kosten:  Nicht-Mitglieder: 120,- Euro; Mitglieder des Ev. Fachverbandes RLW:100, Euro  

Veranstalter:  Ev. Fachverband Schuldnerberatung RWL  

Information und Anmeldung  

 

Kommunikation mit psychisch auffälligen Ratsuchenden in der Schuldnerberatung 

Von einer psychischen Störung betroffen zu sein, erhöht bei den Klient*innen das Risiko einer Über-

schuldung. Schuldnerberater*innen sind bei der Unterstützung dieser Klient*innen oft gefordert, zeit-

https://www.bagfw.de/veranstaltungen-alt/anmeldungen-veranstaltungen/2020-anmeldung-online-workshop-online-beratung#c7244
https://www.fortbildung-schuldnerberatung-nrw.de/veranstaltungen/immobiliarvollstreckung/
https://www.fortbildung-schuldnerberatung-nrw.de/veranstaltungen/das-pfaendungsschutz-und-das-basiskonto-in-der-schuldner-und-insolvenzberatung-2/
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nah existenzielle Notsituationen abzuwenden und brauchen dazu die verlässliche Mitwirkung der Be-

troffenen, die diese aber oft nicht leisten können oder wollen. Die Diskrepanz zwischen den unter-

schiedlichen Erwartungen und Vorstellungen über einen angemessenen Hilfekontakt können zu Miss-

stimmungen und Auseinandersetzungen bis hin zu massiven Konflikten führen. 

Um eine zufriedenstellendere Arbeitsbeziehung mit den Betroffenen zu ermöglichen, wird sich dieses 

Tagesseminar mit Fragen beschäftigen, wie sich unterschiedliche Störungsbilder auf die helfende Be-

ziehung auswirken oder wie es gelingt, trotz widersprüchlicher Anliegen einen tragfähigen Hilfekon-

takt zu gestalten. 

Auch die Frage, wie gehen Berater*innen mit herausforderndem Verhalten der Klient*innen um soll 

beleuchtet werden. Diese Fragen werden an konkreten Fallbeispielen der Teilnehmer*innen beleuch-

tet werden. Ziel ist es, praxisorientierte Anregungen zum angemessenen Umgang mit Klient*innen 

mit psychischen Störungsbildern zu vermitteln und zu lernen, die eigenen Ressourcen zu pflegen. 

Termin:   17.11.2020 

Ort:    Köln 

Kosten:  120,- Euro;  

Veranstalter:  Schuldnerhilfe Köln gGmbH 

Information und Anmeldung 

 

 

Weitere aktuelle Fortbildungen finden Sie unter 

www.fortbildung-schuldnerberatung.de 
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Haftung Die obigen Informationen wurden mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft. Wir bit-

ten um Verständnis, dass dennoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

übernommen werden kann. Die Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der dar-

gebotenen Informationen oder durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger 

Informationen verursacht worden sind, ist im gesetzlich zulässigen Rahmen ausge-

schlossen. Dies gilt auch für Links, auf die dieser Newsletter verweist. Die Inhalte und 

Funktionsfähigkeit externer Angebote verantwortet allein der jeweilige Anbieter.  

Copyright:  Vervielfältigungen und Weitergabe dieser Information sind unter Angabe der Quelle 

zulässig. 

Datenschutz:  Sie haben sich in der Vergangenheit in den E-Mailverteiler eingetragen und werden da-

her weiterhin den NRW Infodienst Schuldnerberatung erhalten. Ihre Kontaktdaten wer-

den selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weiter gegeben.  

Abmeldung:  Sollten Sie den Erhalt des Infodienstes nicht mehr wünschen, teilen Sie uns dies bitte 

per E-Mail an nrw-infodienst@schuldnerhilfe.de mit. Eine Abmeldung ist auch bei den 

zuständigen Fachberater*innen möglich. Geben Sie dabei bitte alle E-Mailadressen an, 

die aus dem Verteiler gelöscht werden sollen und das Stichwort: "Abmeldung NRW In-

fodienst Schuldnerberatung", damit Ihre Nachricht hier richtig zugeordnet werden 

kann. Eine Löschung der Daten ist selbstverständlich auch noch später möglich. Ihre 

Daten werden nur dafür benutzt, Ihnen den NRW Infodienst Schuldnerberatung zu 

schicken. 

mailto:roemer@paritaet-nrw.org

